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wir doch feststellen, da3 die angeblich benachteiligten Auswandererkantone auf
Grund der wohl meistens zu 70%, auf dem Weg tiber den Bund von den ver-
meintlich so bevorzugten Kantonen subventionierten Erganzungsleistungen ihre
Armenkassen entlasten kénnen. Die auswartigen IV-Rentner belasten den Heimat-
kanton nur wenig oder gar nicht. Wenig, wenn sie erst kurze Zeit im Zuwanderer-
kanton wohnen und folglich diesem noch keinen groBen Nutzen brachten, aber
fir die Zukunft im Hinblick auf die nur 309%,ige Subventionierung der EL eine
nicht iibersehbare Belastung darstellen.

DaB dem Zuwandererkanton unter der Bezeichnung «Infrastruktur» zuerst
einmal ganz erhebliche Kosten erstehen, denen anféinglich noch kein sicherer
Gegenwert gegenubersteht, sei ganz bescheiden bei dieser Gelegenheit doch er-
wahnt.

Nun bleibt noch der Hinweis auf die Ausldnder, welche dort, wo kein Fiirsorge-
abkommen mit dem Heimatstaat besteht, gezwungenermaflen dem Wohnort zur
Last fallen. Dazu kann man nur sagen, daBl es sehr bedauerlich ist, selbst in
unserer nichsten Ndhe immer noch Staaten zu haben, welche ihre Mitbiirger
einfach dem Schicksal iiberlassen. Sollen wir uns ebenso gleichgiiltig zeigen?

Ein weiterer Stein des AnstoBes diirfte sehr wahrscheinlich der 2. Absatz in
Art.45 BV sein. Dieser hat die Funktion einer Notbremse, einer Einrichtung also,
mit welcher Leute mit gesundem Menschenverstand keinen Unfug treiben. Der
Notbremser ist gegebenenfalls immerhin die Regierung.

Das Fernziel der Eliminierung von Art.45 BV scheint zu sein, die Heimat davor
zu bewahren, sich mit in irgendeiner Weise unangenehmen Mitbiirgern auler-
halb des Gemeindebannes beschiftigen zu missen. Wie soll dann aber zum Bei-
spiel ein Wohnort seiner Bevélkerung unerwiinschte Elemente vom Hals halten
kénnen, die von Gemeinden, welche ihrer charakterlich schwierigen Mitburger
iberdrissig sind, in die groBen Zentren weiterempfohlen werden inder Meinung,
die lieben und bevorzugten Miteidgenossen mogen sich fiir alle Zeiten mit ihnen
herumschlagen? _

Es liegt im Zuge der Zeit, die Verantwortung fiir den Néchsten seinem lieben
Nachbarn zu tberlassen. Ein solches Verhalten durch Beseitigen der letzten
Barrieren tabu zu erkldren, scheint doch etwas zu weit zu gehen. Wenn die Biirger-
gemeinde und der Heimatkanton nichts mehr fiir ihre auswértigen Biirger leisten
wollen, wird das Gemeindebiirgerrecht iiberhaupt in Frage gestellt. An diesem
Grundpfeiler riitteln oder ihn gar beseitigen wollen, hieBe die Spitzhacke am
Schweizerhaus ansetzen.

Deshalb Vorsicht und «numme nit gschprangt». So denkt man unter anderem
an den fernen Ufern des Rheins. V. Stohler, Richen BS

Aufnahme und Eingliederung der tschechoslowakischen
Flichtlinge im Kanton Aargau

Die folgenden Ausfithrungen bezwecken nicht nur eine Information tiber Auf-
nahme und Eingliederung der tschechoslowakischen Fliichtlinge im Kanton

Aargau. Sie wollen dem Leser vielmehr auch aufzeigen, in welchem MaBe die
Behérden von Bund, Kanton und Gemeinden fihig sein miissen und tatséchlich

4



auch in der Lage sind, zusdtzlich zur tiglichen Titigkeit unvorhergesehene
Sonderaufgaben zu iibernehmen und durch Koordination ihrer Kréfte zu be-
wiltigen.

Sobald im September dieses Jahres in Anbetracht der plétzlichen russischen
Besetzung der Tschechoslowakei mit einer Massenflucht aus diesem Lande zu
rechnen war, erklirte sich der Bundesrat in groBziigiger Weise bereit, die Grenzen
unseres Landes zur Aufnahme von Fliichtlingen zu 6ffnen. Gleichzeitig erteilte
die Eidgendssische Polizeiabteilung telegraphisch den Kantonen die ersten An-
weisungen iiber die Aufnahme der Fliichtlinge und sicherte die Ubernahme der
daraus erwachsenden Kosten zu. Dieser Telex-Meldung folgten spiter unter ver-
schiedenen Malen schriftliche Mitteilungen zuhanden der Kantonalen Fursorge-
direktionen, der Kantonalen Arbeitsimter und der Kantonalen Fremdenpolizei.
Uberdies berief das Eidgenéssische Justiz- und Polizeidepartement am 10.Sep-
tember eine Konferenz nach Bern ein, um einesteils durch Chefbeamte des Bundes
eingehende Erlduterungen anzubringen und andernteils den Vertretern der
'Kantone Gelegenheit zur Fragestellung zu geben. An dieser niitzlichen Aus-
sprache waren seitens des Aargaus die Vorsteher derjenigen Amtsstellen vertreten,
die sich mit der Fliuchtlingsaktion im Kanton zu befassen hatten, ndmlich des
Kantonalen Fiirsorgewesens, des Kantonalen Arbeitsamtes und der Kantonalen
Fremdenpolizei.

Im Aargau erlieB die Direktion des Innern, nach telephonischer Absprache der
drei genannten Amtsstellen, auf Grund der Telex-Meldung des Bundes vom
21.August schon zwei Tage spiter die ersten Anweisungen an die Gemeinden
betr. die Behandlung der tschechoslowakischen Fluchtlinge. Weitere erginzende
Weisungen an die Gemeinden folgten am 26.September und 15. Oktober, wobei
gleichzeitig je ein Merkblatt der Kantonalen Fremdenpolizei iiber das Asylrecht
und der Kantonalen Motorfahrzeugkontrolle betr. die Verwendung von aus-
landischen Fahrzeugen abgegeben wurden.

Die Eidgendssische Polizeiabteilung ersuchte das als Vermittlungs- und Aus-
kunftsstelle funktionierende Kantonale Firsorgewesen am 30. September erstmals
um Aufnahme eines Kontingentes von 30 Fliichtlingen. In der Folge trafen in
jeweiligen Abstinden von einigen Tagen weitere Aufnahmegesuche des Bundes ein.
Das Kantonale Fiirsorgewesen seinerseits setzte sich mit den Firsorgebehérden
der gréBern Gemeinden in Verbindung, um mit ihnen die Zahl der aufzunehmen-
den Fliichtlinge zu vereinbaren. Sobald dem Eidgendssischen Polizeidepartement,
immer auf telephonischem Wege, die Anzahl der den einzelnen Gemeinden zuzu-
teilenden Fliichtlinge gemeldet war, lieB dieses die Fliuchtlinge direkt von den
beiden Aufnahmelagern Buchs und St. Margrethen aus den betreffenden Gemein-
den zuweisen. Die Gemeinden hatten jeweilen kurzfristig fir die Bereitstellung
der erforderlichen Unterkiinfte besorgt zu sein. Zur Zeit des groBten Andranges
wurden Fursorgebeamte von Kanton und Gemeinden sogar am freien Samstag
an ihren Privatadressen aufgeboten, um noch gleichentags ein grofieres Kontin-
gent aufzunehmen. Den Gemeinden war es nicht moglich, die eintreffenden
Flichtlinge sofort in definitiven Plitzen unterzubringen, so daB diese zunichst
voriibergehend in Heimen, Hotels und teils in Jugendherbergen aufgenommen
werden mufBlten. Die gréBten Flichtlingskontingente iibernahmen die Fiirsorge-
amter Baden, Aarau und Zofingen, wahrend sich eine Reihe weiterer Gemeinden
zur Aufnahme kleinerer Gruppen von 10 bis 20 Flichtlingen bereit fand. Nebst
diesen vom Bund zugeteilten Kontingenten suchten eine Reihe einreisender,
motorisierter Fliichtlinge direkt in einzelnen Gemeinden Aufnahme. Andere
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wiederum zogen aus Nachbarkantonen zu, weil sie im Aargau passende Arbeits-
stellen fanden. Nur wenige der im Aargau plazierten bzw. zugereisten Fliichtlinge
sind wieder in ihre Heimat zuriickgekehrt oder nach Ubersee weitergezogen. Die
Gesamtzahl der sich im Aargau aufhaltenden Fliichtlinge betrug am 1. Dezember
rund sechshundert.

In der ersten Phase oblag den Fiirsorgebehérden, den meist ginzlich mittel-
losen Fliichtlingen nebst provisorischer Unterkunft Verpflegung und Kleidung
zu verschaffen. Sodann galt es, den Fluchtlingen moglichst zu einer Arbeitsstelle
in ihrem angestammten Beruf zu verhelfen. Sofern dies den lokalen Fiirsorge-
behorden nicht gelang, erfolgte die Vermittlung durch das Kantonale Arbeitsamt,
das nach Ortschaften und Berufen gegliederte Listen fiir die in Frage kommenden
Plétze erstellte. Die Nachfrage der Arbeitgeber nach tschechoslowakischen Fliicht-
lingen war sehr groB und konnte kaum befriedigt werden. Dies nicht zuletzt des-
halb, weil die Fluchtlinge nicht an das Auslanderkontmgent angerechnet werden.
Wenn trotzdem die Arbeitsvermittlung gewisse Schwierigkeiten bereitete, ist dies
auf die spezialisierten, gehobenen Berufe zahlreicher Fliichtlinge zuriickzufiihren!
Durch Intervention der Kantonalen Gesundheitsdirektion bzw. des Kantons-
arztes gelang es, eine Reihe von Arzten in Spitilern des Kantons zu beschiftigen.

Erst nachdem die Arbeitsplitze feststanden, bemiihten sich die Fursorge-
behorden, den Flichtlingen definitive Wohnungen zu suchen und nétigenfalls
Mobiliaranschaffungen zu titigen. Uber die gewihrten Beihilfen erstatteten die
lokalen Fiirsorgebehérden jeweilen Meldung an das Kantonale Fursorgewesen,
das seinerseits Kopien an die mitbeteiligten kantonalen Stellen weiterleitete. Da-
durch hatten diese Amtsstellen laufend eine Ubersicht iiber die bediirftigen
Flichtlinge sowie iiber Art und Umfang der gewdhrten Mittel. Fir ihre Auslagen
stellten die Gemeinden auf Grund eines besondern Formulars periodisch Rech-
nung an das Kantonale Firsorgewesen. Dieses wiederum erstellte gesamthafte
Bordereaux zuhanden der Eidgendéssischen Polizeiabteilung.

Die fremdenpolizeiliche Behandlung der tschechoslowakischen Fliichtlinge
erfolgt nach den allgemein fiir Ausldnder geltenden Grundsidtzen und nach den
speziellen Richtlinien des Bundes. Die Kantonale Fremdenpolizei, der in Zu-
sammenarbeit mit dem Kantonalen Arbeitsamt die Behandlung der Arbeits-
gesuche zusteht, nimmt auch bei der Behandlung der Asylgesuche weisungsgemil
eine wohlwollende Haltung ein. Sobald das Asylgesuch gewihrt und die erste
Eingliederung abgeschlossen ist, erfolgt eine eventuell weiter notwendige Be-
treuung und Unterstiitzung eines Flichtlings nicht mehr durch die Fiirsorge-
behérden, sondern durch ein schweizerisches Hilfswerk. Mit der Asylgewdhrung
werden die Fliichtlinge ndmlich nach eigener Wahl einem Fliichtlingswerk zu-
geteilt, sei es der Schweizerischen Caritaszentrale, dem Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen (HEKS), dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk oder dem christlichen
Friedensdienst.

Die bisher mit den tschechoslowakischen Fliichtlingen gemachten Erfahrungen
sind, von Ausnahmen abgesehen, durchaus positiv. Die meisten Fliichtlinge be-
mﬁhen sich bewuBt, sich den schweizerischen Verhéltnissen anzupassen und ihre
Arbeit zur Zufriedenheit der Arbeitgeber zu verrichten. Eine stattliche Zahl
leistete der Einladung der Heimstéitte Ruigel zu einer Kontaktnahme am 5. Oktober
gerne Folge. Diesen Anlaf benitzten die Vorsteher des Kantonalen Arbeitsamtes,
des Kantonalen Fursorgewesens und der Kantonalen Fremdenpolizei, um den
Fluchtlingen eingehende Erlduterungen iiber ihre Sachgebiete zu geben und den
zahlreichen Fragestellern Red und Antwort zu stehen. Mit grofler Anteilnahme
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folgen die der deutschen Sprache nicht méchtigen Tschechoslowaken den seitens
der Firsorgebehérden und privater Kreise durchgefithrten Sprachkursen in
Aarau, Baden, Reinach und Zofingen. Die Assimilation der Kinder diirfte dadurch
beschleunigt werden, als diese die ordentlichen Schulen ihres Wohnortes be-
suchen. An einzelnen Orten, wie in Zofingen, werden regelmiBig evangelische
und katholische Gottesdienste fiir die tschechoslowakischen Fliichtlinge abge-
halten. (Voll Dankbarkeit folgten die Fluchtlinge auch den seitens einzelner
Fursorgedmter durchgefiithrten, besondern Weihnachtsfeiern.)

Wenn auch die Fliichtlingsaktion noch nicht abgeschlossen ist, darf doch heute
schon festgehalten werden, dall sich die Organisation im groB8en und ganzen
bewihrte und daB sich dank der guten Zusammenarbeit zwischen Bund, Kanton
und Gemeinden einerseits sowie zwischen den beteiligten Amtsstellen des Kan-
tons anderseits Aufnahme und Eingliederung der tschechoslowakischen Flicht-
linge zufriedenstellend abwickelten. Es sei nicht verschwiegen, daB3 sich auch ge-
wisse Mingel untergeordneter Natur zeigten, Mingel, die indessen bei solch un-
vorhergesehenen SofortmafBnahmen kaum zu vermeiden sind, in Anbetracht des
positiven Gesamtverlaufs der Aktion aber nicht ins Gewicht fallen.

Den Fursorgebehorden bzw. Firsorgeimtern der Gemeinden gebiihrt ein be-
sonderer Dank fiir ihren iiberlegten, tapfern Einsatz, der mit groBem, zusitz-
lichem Aufwand an Zeit und Kriften verbunden war. Dank gebiihrt aber auch den
Arbeitgebern und der gesamten Bevolkerung, die durch ihr Verstindnis und
Entgegenkommen den Behorden ihre Aufgabe erleichterten.

Dr. H. Richner, Aarau

Schnapspreise und Volksgesundheit

Von Prof. Dr. med. Manfred Bleuler, Dircktor der Psychiatrischen Universititsklinik Burg-
holzli, Ziirich

In der letzten Zeit haben in unserem Lande die Preise der Spirituosen unerwartet
eine allgemeine Reduktion von 30 bis 409, erfahren. Aus dieser Preissenkung
erwachst eine nicht ernst genug zu nehmende Gefahrdung der Gesundheit unseres
Volkes. : '
Untersuchungen, die an verschiedenen Kliniken im Ausland (vor allem in
Skandinavien) wie auch an der Psychiatrischen Universitétsklinik in Ziirich durch-
gefithrt worden sind, haben den Beweis dafir erbracht, daB |die Haufigkeit
schwerer alkoholbedingter Geisteskrankheiten weitgehend vom Schnapspreis
abhingig ist. Je billiger die Schnépse sind, um so mehr hiufen sich Delirium
tremens, Alkoholwahnsinn und andere Alkohol-Psychosen. Schwerste, zum Teil
lebensbedrohliche kérperliche und psychische Schadigungen sind damit verbun-
den. Behandlung und Pflege in einer psychiatrischen Klinik sind meistens unum-
ganglich, und es gelingt nicht immer, Gesundheit und Leistungsfdhigkeit wieder-
herzustellen. Wenn auch diese Erkrankungen meistens erst nach jahrelangem
ibermiaBigem AkloholgenuB3 auftreten, so sind Jugendliche doch nicht immer
davon ausgenommen. _
Selbstverstindlich ist der Schnapspreis nicht der einzige Faktor, der die Trunk-
sucht beeinflult — in unserem Lande und in der gegenwirtigen Zeit jedoch ist er

7l



	Aufnahme und Eingliederung der tschechoslowakischen Flüchtlinge im Kanton Aargau

